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Deutschen Demokratischen Republik große Bedeu
tung zu. Um die erfolgreiche Durchführung des 
Staatshaushaltes zu gewährleisten, ist es erforder
lich, die Haushaltsarbeit in den Fachministerien und 
Fachdezernaten zu verbessern. Für die Aufstellung 
und Durchführung der Haushalts- und Volkswirt
schaf tspläne sind die Fachminister und Fachdezer
nenten in ihrem Bereich verantwortlich. Ihnen müs
sen Haushaltsbearbeiter zur Seite stehen, die über 
hohe politische und fachliche Fähigkeiten verfügen. 
Sie haben die Leiter aller Verwaltungszweige bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen und 
in allen Finanzfragen zu beraten.

Um die Verantwortlichkeit der Haushaltsbearbei
ter zu heben, ihre Kontrolltätigkeit zu verstärken, 
ihre Stellung in der demokratischen Verwaltung zu 
festigen, ihre enge Zusammenarbeit mit allen Zwei
gen der Verwaltung entscheidend zu verbessern 
und damit eine gute Planung und erfolgreiche Er
füllung und Übererfüllung des Staatshaushalts
planes zu sichern, wird folgendes verordnet:

§ 1
(1) Bei den Verwaltungsstellen und sonstigen öf

fentlichen Einrichtungen, die Haushaltsmittel be
wirtschaften (Haushaltsorganisationen), ist durch 
den verantwortlichen Leiter der Haushaltsorganisa
tion unter Berücksichtigung der geltenden personal
politischen Bestimmungen ein Angestellter als Haus
haltsbearbeiter zu bestimmen.

(2) Als Haushaltsbearbeiter ist zu bestimmen:
a) bei großen Haushaltsorganisationen der Leiter 

der Haushaltsabteilung,
b) bei kleineren Haushaltsorganisationen der Lei

ter der Haushaltsstelle oder der für die Finanz
wirtschaft zuständige Angestellte.

(3) In den Kreisen und Gemeinden gelten die Haus
haltsmittel bewirtschaftenden Dezernate oder Ab
teilungen als Haushaltsorganisationen und der je
weils zuständige Kreisrat, Stadtrat oder Gemeinde
rat als Leiter.

(4) Haushaltsbearbeiter sind nicht notwendig bei 
kleinen Haushaltsorganisationen, die nur mit einem 
Leiter und bis zu vier Hilfskräften besetzt sind, so
wie bei solchen Einrichtungen, für die nach der Er
sten Durchführungsbestimmung vom 15. Juli 1949 
zur Anordnung über das Rechnungswesen in der 
volkseigenen Wirtschaft, in den Genossenschaften 
und Genossenschaftsverbänden (ZVOB1. I S. 667) 
Haupt- (Ober-) Buchhalter eingesetzt sind.

(5) Soweit nach Abs. 4 bei kleinen Haushaltsorga
nisationen die Benennung von Haushaltsbearbeitern 
entfällt, hat der Leiter dieser Haushaltsorganisa
tionen die Aufgaben zu erfüllen, die sonst dem 
Haushaltsbearbeiter obliegen (§§ 5 und 6).

. §  2
Der Haushaltsbearbeiter ist dem Leiter der Haus

haltsorganisation, der er angehört, unmittelbar un
terstellt.

§ 3
(1) Zur Durchführung ihrer Aufgaben können den 

Haushaltsbearbeitern Anweisungen von den über
geordneten Haushaltsorganisationen erteilt werden.

(2) Als übergeordnete Haushaltsorganisationen 
gelten für

a) die Ministerien und Staatssekretariate mit ei
genem Geschäftsbereich der Deutschen Demo
kratischen Republik

das Ministerium der Finanzen
der Deutschen Demokratischen Republik,

b) die den Ministerien und Staatssekretariaten 
mit eigenem Geschäftsbereich der Deutschen 
Demokratischen Republik unterstellten Haus
haltsorganisationen

das Ministerium oder Staatssekretariat mit 
eigenem Geschäftsbereich der Deutschen 
Demokratischen Republik, zu dessen Bereich 
die Haushaltsorganisation gehört,

c) die Ministerien der Länder
das Ministerium der Finanzen des Landes,

d) die den Ministerien der Länder unterstellten 
Haushaltsorganisationen

das Ministerium des Landes, zu dessen Be
reich die Haushaltsorganisation gehört,

e) die Haushaltsorganisationen der Stadt- und 
Landkreise

das Finanzdezernat des Rates des Stadt
oder Landkreises,

f) die Haushaltsorganisationen der Gemeinden
das Finanzdezernat des Rates der Gemein
den.

§ 4
(1) Bei der Benennung und Abberufung von Haus

haltsbearbeitern der Ministerien der Republik und 
der Länder ist die Zustimmung des Ministeriums 
der Finanzen der Deutschen Demokratischen Repu
blik oder des Ministeriums der Finanzen des betref
fenden Landes einzuholen. Bei der Benennung und 
Abberufung von Haushaltsbearbeitern der Fach- 
dezernenten in den Kreisen und Gemeinden ist die 
Zustimmung des Finanzdezernates des Kreises oder 
der Gemeinde einzuholen. Soweit in den diesen Mini
sterien und Dezernaten nachgeordneten Haushalts
organisationen Haushaltsbearbeiter benannt und ab
berufen werden, ist die Zustimmung des Leiters der 
übergeordneten Haushaltsorganisation einzuholen.

(2) Von dem Leiter der Haushaltsorganisation ist 
ein ständiger Vertreter des Haushaltsbearbeiters zu 
bestimmen, der im Falle der Abwesenheit des Haus
haltsbearbeiters die gleichen Rechte und Pflichten 
hat.

(3) Beim Wechsel des Haushaltsbearbeiters ist ein 
Protokoll über den Stand der Erfüllung des Haus
haltsplanes und der Haushaltsarbeiten aufzunehmen. 
Das Protokoll ist von dem abberufenen und dem 
neu bestellten Haushaltsbearbeiter sowie von dem 
Leiter der Haushaltsorganisation zu unterschreiben.

§ 5
(1) Der Haushaltsbearbeiter hat die Aufgabe, die 

Haushaltsmittel seiner Haushaltsorganisation zu be
wirtschaften. Er hat insbesondere dafür zu sorgen, 
daß die Vorschläge zum Haushaltsplan seiner Haus
haltsorganisation einschl. aller Teilpläne (z. B. Fi
nanzpläne, Baupläne, Kostenvoranschläge usw.) nach 
den bestehenden Gesetzen und sonstigen Vorschrif
ten aufgestellt und termingerecht der übergeord
neten Haushaltsorganisation vorgelegt werden. Er


